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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 1. Januar 2025 sind die Städte und Gemeinden in
Bayern verpflichtet Wärmepläne für das jeweilige Verwal-
tungsgebiet zu erstellen. Der Freistaat lässt die Städte und
Gemeinden mit dieser Aufgabe aber nicht alleine. Wir wollen
gemeinsam die Wärmewende in Bayern voranbringen und
deshalb die bayerischen Städte und Gemeinden mit dem
vorliegenden Kurzgutachten zur Eignungsprüfung für die
kommunale Wärmeplanung unterstützen.

Nachdem am 1. Januar 2024 das Gesetz für die
Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze
(WPG) in Kraft getreten ist, haben wir im Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie daran gearbeitet, dieses Gesetz auf Landesebene
umzusetzen. Die Pflicht zur Erstellung der kommunalen
Wärmeplanung ist hierbei auf Sie, die Städte und Gemeinden
des Freistaats Bayern, übertragen worden. In einem
Flächenland wie Bayern ist es sinnvoll, eine solche Aufgabe
an diejenigen zu übertragen, die die entsprechende Kenntnis
über die räumlichen Gegebenheiten und Anforderungen vor
Ort haben.

Um Ihnen hierbei sinnvolle und möglichst umfassende Hilfe
zu leisten, hat das Bayerische Wirtschaftsministerium
verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet. Das
vorliegende Kurzgutachten über den Stand der
Wärmeversorgung in ihrem Stadt- oder Gemeindegebiet ist
eine davon. Hiermit wollen wir Ihnen den Einstieg in die
kommunale Wärmeplanung erleichtern und eine Entschei-
dungsvorlage liefern, ob, bzw. für welche Gemeindegebiete
sich Erleichterungen im Verfahrensablauf der kommunalen
Wärmeplanung ergeben können.

Für Ihre Mitwirkung bei der Gestaltung der bayerischen
Wärmewende möchten wir uns bereits jetzt bei Ihnen
bedanken.

Hubert Aiwanger, MdL
Bayerischer Staatsminister für
Wirtschaft, Landesentwicklung
und Energie

Tobias Gotthardt, MdL
Staatssekretär im Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie

3



HINTERGRÜNDE ZUR EIGNUNGSPRÜFUNG

Das WPG gibt für die kommunale
Wärmeplanung aufeinander aufbauende
Planungsschritte vor. Der erste davon ist
die Eignungsprüfung (§ 14 WPG). Die
Eignungsprüfung ist entscheidend dafür, ob
Städte und Gemeinden in ein verkürztes
Verfahren für das jeweilige Verwaltungs-
gebiet oder einzelne Teilgebiete gehen
können und damit den Aufwand für Planer
und Verwaltung reduzieren. Um Sie und
Ihre Stadt oder Gemeinde bei diesem
ersten Schritt der kommunalen Wärme-
planung zu unterstützen, haben wir dieses
Kurzgutachten über den Stand der
Wärmeversorgung in Ihrem Verwaltungs-
gebiet für Sie ausgearbeitet. Dieses
beinhaltet Kartendarstellungen, die für eine
Entscheidungsfindung im Rahmen der
Eignungsprüfung hilfreich sind.

Dabei liefert das Kurzgutachten für das
jeweilige Verwaltungsgebiet Hilfe für die
Einschätzung, ob die Durchführung eines
verkürzten Verfahrens im Sinne des WPG
für das gesamte Verwaltungsgebiet oder
jeweils für einzelne Teilgebiete möglich
erscheint. Hierfür wurden für jedes
Verwaltungsgebiet die zu erwartenden
Wärmebedarfe errechnet.

Sinn und Zweck der Eignungsprüfung

Die Grundlage für das vorliegende
Kurzgutachten liefern Bestandsdaten aus
verschiedenen öffentlichen Quellen, die
gesammelt in Kartenform dargestellt
werden und den Vorgaben des Bundes-
leitfadens zum WPG (Stand Juni 2024)
entsprechen.

Das Kurzgutachten soll als Hilfestellung
dienen und kann die Entscheidungs-
grundlage für Ihre Eignungsprüfung sein.
Aufgrund der ausschließlichen Nutzung
zentral zur Verfügung stehender, öffentlich
verfügbarer Daten kann es jedoch keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen. Die
jeweilige Kommune kann sich das Ergebnis
der Untersuchung im Rahmen ihrer
Planungshoheit zu eigen machen sowie
nach Prüfung diese Inhalte durch aus-
schließlich vor Ort verfügbare Informationen
ergänzen. Selbstverständlich ist es Ihnen
unbenommen, eine gänzlich eigene Eig-
nungsprüfung durchzuführen, ohne dieses
Kurzgutachten zu verwenden.
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In der Eignungsprüfung soll das Verwal-
tungsgebiet anhand von Bestandsdaten auf
seinen derzeitigen Ist-Zustand mit Blick auf
die Wärmeversorgung überprüft werden.

Die beplanten Gebiete sollen auf Teil-
gebiete überprüft werden, die sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht für eine Versor-
gung durch ein Wärmenetz oder ein
Wasserstoffnetz eignen. Da für solche
Teilgebiete eine sog. verkürzte Wärme-
planung durchgeführt werden kann, ist es
Sinn und Zweck der Eignungsprüfung,
diese Teilgebiete festzustellen.

Ausschlaggebend dabei ist, ob in den
jeweiligen Kommunen bereits ein Gas- oder
Wärmenetz besteht und ob die zu
erwartenden Wärmebedarfe so hoch sind,
dass sich das Verwaltungs(teil)gebiet für
den wirtschaftlichen Auf- oder Ausbau
eines Wärmenetzes oder eines Wasser-
stoffnetzes eignet. Zweck dahinter ist, den
betroffenen Städten und Gemeinden
möglichst frühzeitig einen Anhaltspunkt
dafür zu geben, ob sich im Verlauf der
kommunalen Wärmeplanung die Unter-
suchung auf ein Potenzial für Wärme- oder
Wasserstoffnetze lohnt oder ob sich die
Planung auf die Versorgung dezentraler
Heizformen mit erneuerbaren Energien
konzentrieren sollte,

Ablauf der Eignungsprüfung

indem Verkürzungen in der Erstellung des
Wärmeplans nach Maßgabe des §14 Abs. 4
WPG zur Anwendung kommen können

Zudem soll im Rahmen der Eignungs-
prüfung festgestellt werden, ob es im
Gemeindegebiet bereits Gebiete gibt, die
schon jetzt nahezu vollständig mit erneuer-
baren Energien oder unvermeidbarer Ab-
wärme versorgt sind. Für diese ist eine
kommunale Wärmeplanung nicht mehr
erforderlich (siehe § 14 Abs. 6 WPG).

Ziel der Eignungsprüfung

Ziel der Eignungsprüfung soll sein, drei
Hauptergebnisse zu erarbeiten:

1. Unterteilung des gesamten beplanten
Verwaltungsgebiets in Teilgebiete.

2. Festlegung, für welche Teilgebiete eine
verkürzte Wärmeplanung durchgeführt
werden kann (weil sie sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht für eine
Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein
Wasserstoffnetz eignen)

3. Identifikation von Gebieten, die bereits
jetzt nahezu vollständig mit erneuerbaren
Energien oder unvermeidbarer Abwärme
versorgt sind. Für diese ist eine kommunale
Wärmeplanung nicht mehr erforderlich.
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Sind potenzielle
Großabnehmer oder

Ankerkunden vorhanden?

Ablauf der Eignungsprüfung

Existiert im Teilgebiet oder in
unmittelbarer Nähe ein

Wärmenetz?
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Wärmenetz Wasserstoffnetz

Gibt es relevante EE-
Wärmequellen (u.a. Kläranlage,

große Abwassersammler,
Rechenzentren, Abwärme aus

Industrie und GHD, Flüsse /
Seen, Biogasanlagen)?

Zeichnet sich das Siedlungs-
gebiet durch eine enge

Bebauung aus?

Sind hohe Wärmedichten (z.B.
über 100 MWh/ha) ersichtlich?

Es existiert im Teilgebiet kein
Gasnetz und es bestehen keine
Anhaltspunkte für eine dezen-
trale Erzeugung, Speicherung
und Nutzung von Wasserstoff?

Es existiert im Teilgebiet kein
Gasnetz und die Versorgung

eines neuen Wasserstoffverteil-
netzes über darüberliegende

Netzebenen ist nicht
sichergestellt?

Besteht im beplanten Gebiet
ein Gasnetz aber insbesondere
aufgrund der räumlichen Lage,

der Abnehmerstruktur des
beplanten Gebiets oder Teil-
gebiets und des voraussicht-

lichen Wärmebedarfs ist davon
auszugehen, dass die künftige
Versorgung über ein Wasser-

stoffnetz mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht
wirtschaftlich sein wird?

je Teilgebiet prüfen

Erhöhte Einsparpotenziale (§ 18 Absatz 5 WPG)
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Ist der überwiegende Teil des Teilgebiets aufgrund des energetischen
Zustands der Gebäude bereits als städtebauliches Sanierungsgebiet

festgelegt oder ist eine solche Festlegung konkret vorgesehen?

Wurden die Gebäude im Teilgebiet überwiegend vor 1977 gebaut und
kaum saniert?

oder

oder

Ablauf der Eignungsprüfung nach § 14 WPG, Darstellung in Anlehnung an Leitfaden Wärme-
planung, Hrsg. BMWK und BMWSB, Juni 2024
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Das verkürzte Verfahren

Im verkürzten Verfahren können gem. § 14
Abs. 4 WPG einzelne Prozessschritte der
kommunalen Wärmeplanung ausgelassen
werden. Das verkürzte Verfahren soll sich
insbesondere an die Städte und
Gemeinden richten, deren Gebietsstruktur
mehr für eine dezentrale als eine zentrale
Wärmeversorgung spricht.

Das vereinfachte Verfahren –
Spezialfall für kleine Kommunen

Neben dem verkürzten Verfahren sieht der
Gesetzgeber auch die Möglichkeit zum
vereinfachten Verfahren vor. Das
vereinfachte Verfahren richtet sich an
Städte und Gemeinden mit weniger als
10.000 Einwohnern. Jedes Bundesland hat
gem. § 4 Abs. 3 S. 1 i.V.m. § 22 WPG die
Möglichkeit, dieses vereinfachte Verfahren
auszugestalten und für diese Gemeinden
Erleichterungen bei der kommunalen
Wärmeplanung zu erreichen. Das Baye-
rische Wirtschaftsministerium hat ein
Konzept für ein vereinfachtes Verfahren für
die bayerischen Gemeinden entwickelt, das
über die Verordnung zum WPG sowie
einen Leitfaden samt Musterleistungs-
verzeichnis beschrieben wird.

Vereinfachtes versus verkürztes
Verfahren – gemeinsame Anwendung

Bei Gemeinden mit weniger als 10.000
Einwohnern können beide Verfahren ge-
meinsam zur Anwendung kommen.
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Entscheidung der Stadt oder Gemeinde, ob auf Grundlage des zur
Verfügung gestellten Kurzgutachtens bzw. der Stadt oder Gemeinde
vorliegenden Bestandsdaten die Möglichkeit zur Durchführung des
verkürzten Verfahrens WPG in Teilgebieten (bzw. im gesamten
Verwaltungsgebiet) besteht.

Anwendung des Kurzgutachtens – Prüfschritte

Prüfen, ob eine vom Kurzgutachten abweichende Unterteilung des
Gemeindegebiets in Teilgebiete zweckmäßiger erscheint.

Wärme-
netze

Wärme-
nachfrage

Potenziale

Gebiets-
einteilung

Entscheidung zum verkürzten Verfahren

Die Darstellungen des Kurzgutachtens sind mit den Kenntnissen der Situation vor Ort
abzugleichen. Dies wird i.d.R. nicht von der Gemeindeverwaltung geleistet, sondern
ist als erster Arbeitsschritt des Planers in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen.



Prüfen, ob Kenntnisse über existierende Wärmenetze bestehen, die
im Kurzgutachten nicht identifiziert werden konnten.

Prüfen, ob größere Wärmebedarfe, insbesondere in dem Sektor der
Industrie oder der öffentlichen Liegenschaften vorliegen und im
Kurzgutachten nicht dargestellt werden.

Prüfen, ob größere nutzbare Potenziale für Wärme aus erneuer-
baren Energien oder unvermeidbarer Abwärme vorliegen, die über
ein Wärmenetz nutzbar gemacht werden, können und im Kurz-
gutachten nicht dargestellt werden.
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Veröffentlichung der Ergebnisse der Eignungsprüfung

Festlegung, für welche Teilgebiete eine verkürzte Wärmeplanung
durchgeführt werden kann.

Gebiets-
einteilung

betroffene
Teilgebiete

ausge-
nommene
Teilgebiete

Sobald die Ergebnisse der Eignungsprüfung erarbeitet worden sind, müssen diese
unverzüglich veröffentlicht werden. Folgende Ergebnisse sind zu veröffentlichen:

Die Veröffentlichung hat entsprechend der gesetzlichen Regelung in § 13 Abs. 2 WPG im
Internet zu erfolgen. Der Kommune steht es aber frei, darüber hinaus auf anderen Wegen zu
informieren.

Art der Veröffentlichung

Das vorliegende Kurzgutachten soll Ihnen die Eignungsprüfung erleichtern. Daher ist dieses
so konzipiert, dass so viel wie möglich auch veröffentlicht werden kann. Dies ist uns auch
gelungen, mit einer Ausnahme: Die Darstellung „Wärmekataster“ in Karte „Nutz-
energieverbrauch Bestandsgebäude“ enthält in großen Teilen personenbezogene Daten und
darf deshalb nicht veröffentlicht werden. Details können der Beschreibung zum Wärme-
kataster entnommen werden.

Hinweise zum Datenschutz

Unterteilung des gesamten beplanten Gebiets in Teilgebiete. Dies
kann bspw. über eine Kartendarstellung des Stadt- oder Gemeinde-
gebiets vergleichbar einem auszuweisenden Baugebiet erfolgen.

Darstellung von Gebieten, die bereits jetzt nahezu vollständig mit
erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme versorgt sind
und deshalb keiner kommunalen Wärmeplanung mehr bedürfen.
Auch dieses Ergebnis kann mittels einer Kartendarstellung erfolgen.
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Bei der Beauftragung des Planers ist in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen, dass das
von ihm überprüfte Ergebnis der Eignungsprüfung maßgebend ist für die unterschiedliche
Bearbeitung der Teilgebiete im Wege einer normalen und einer verkürzten Wärmeplanung.

Leistungsverzeichnis



EIGNUNGSPRÜFUNG WÄRMENETZ

Anwendung der Hilfestellungen zur Eignungsprüfung Wärmenetz

Existiert im Teilgebiet oder in
unmittelbarer Nähe ein

Wärmenetz?
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Wärmenetz

Gibt es relevante EE-
Wärmequellen (u.a. Kläranlage,

große Abwassersammler,
Rechenzentren, Abwärme aus

Industrie und GHD, Flüsse /
Seen, Biogasanlagen)?

Zeichnet sich das Siedlungs-
gebiet durch eine enge

Bebauung aus?

Sind hohe Wärmedichten (z.B.
über 100 MWh/ha) ersichtlich?

Sind potenzielle
Großabnehmer oder

Ankerkunden vorhanden?

 Ergebnisse Kurzgutachten,
Abs. bestehende Wärmenetze

 Potenzialkarten 10 bis 16

 Karte 04 Bestehende Wärmeerzeuger

 Karte 01 Siedlungsstruktur

 Karte 02 Gebäudenutzung

 Karte 06 Wärmedichte interpoliert

 Karte 07 Wärmedichte

 Karte 05 Nutzenergieverbrauch
Bestandsgebäude

Im Zuge der Eignungsprüfung ist auf Grundlage vorhandener Informationen festzustellen, ob
Teilgebiete innerhalb des beplanten Gebiets zur Versorgung über ein Wärmenetz
wahrscheinlich geeignet sind. Nachstehende Grafik zeigt die entsprechenden Prüfschritte
gemäß Leitfaden Wärmeplanung1. In der rechten Spalte sind die im Zuge dieser
Veröffentlichung bereitgestellten Hilfestellungen gelistet, die zur Eignungsprüfung
herangezogen werden können.

Hilfestellung zur Eignungsprüfung

1 Leitfaden Wärmeplanung, Hrsg. BMWK und BMWSB, Juni 2024
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EIGNUNGSPRÜFUNG WASSERSTOFFNETZ

Anwendung der Hilfestellungen zur Eignungsprüfung Wasserstoffnetz

 Ergebnisse Kurzgutachten,
Abs. Erdgasnetze
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Wasserstoffnetz

Es existiert im Teilgebiet kein
Gasnetz und es bestehen keine
Anhaltspunkte für eine dezen-
trale Erzeugung, Speicherung
und Nutzung von Wasserstoff?

Es existiert im Teilgebiet kein
Gasnetz und die Versorgung

eines neuen Wasserstoffverteil-
netzes über darüberliegende

Netzebenen ist nicht
sichergestellt?

Besteht im beplanten Gebiet
ein Gasnetz aber insbesondere
aufgrund der räumlichen Lage,

der Abnehmerstruktur des
beplanten Gebiets oder Teil-
gebiets und des voraussicht-

lichen Wärmebedarfs ist davon
auszugehen, dass die künftige
Versorgung über ein Wasser-

stoffnetz mit hoher
Wahrschein-lichkeit nicht
wirtschaftlich sein wird?

oder

oder

 Ergebnisse Kurzgutachten,
Abs. Erdgasnetze

 Ergebnisse Kurzgutachten,

Abs. Erdgasnetze

 Karte 05 Nutzenergieverbrauch

Bestandsgebäude

 Karte 06 Wärmedichte interpoliert

 Karte 07 Wärmedichte

Im Zuge der Eignungsprüfung ist auf Grundlage vorhandener Informationen festzustellen, ob
Teilgebiete innerhalb des beplanten Gebiets wahrscheinlich künftig über Wasserstoff
versorgt werden. Nachstehende Grafik zeigt die entsprechenden Prüfschritte gemäß
Leitfaden Wärmeplanung1. In der rechten Spalte sind die im Zuge dieser Veröffentlichung
bereitgestellten Informationsgrundlagen gelistet, welche die planungsverantwortliche Stelle
bei der Prüfung unterstützen.

Hilfestellung zur Eignungsprüfung

1 Leitfaden Wärmeplanung, Hrsg. BMWK und BMWSB, Juni 2024
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EIGNUNGSPRÜFUNG EINSPARPOTENZIALE

Anwendung der Hilfestellungen zur Eignungsprüfung „erhöhte
Einsparpotenziale nach § 18 WPG

Erhöhte Einsparpotenziale (§ 18 Absatz 5 WPG)
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Ist der überwiegende Teil des Teilgebiets aufgrund des energetischen
Zustands der Gebäude bereits als städtebauliches Sanierungsgebiet

festgelegt oder ist eine solche Festlegung konkret vorgesehen?

Wurden die Gebäude im Teilgebiet überwiegend vor 1977 gebaut und
kaum saniert?

Im Zuge der Eignungsprüfung ist auf Grundlage vorhandener Informationen festzustellen, ob
Teilgebiete innerhalb des beplanten Gebiets erhöhte Einsparpotenziale nach § 18 WPG
aufweisen. Nachstehende Grafik zeigt die entsprechenden Prüfschritte gemäß Leitfaden
Wärmeplanung1. Darunter sind die im Zuge dieser Veröffentlichung bereitgestellten
Informationsgrundlagen gelistet, welche die planungsverantwortliche Stelle bei der Prüfung
unterstützen.

 Karte 02 Gebäudenutzung

 Karte 03 Baualter Wohngebäudebestand

 Karte 10 Potenzial energetische Sanierung Wohngebäudebestand

Hilfestellung zur Eignungsprüfung

1 Leitfaden Wärmeplanung, Hrsg. BMWK und BMWSB, Juni 2024
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KARTENTEIL
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Über die bereitgestellten Karten

Die bereitgestellten Karten enthalten einen allgemein verfügbaren Informationsstand über
das beplante Gebiet (Verwaltungsgebiet). Dieser Informationsstand dient als Hilfestellung für
die Bearbeitung der einzelnen Prüfschritte im Zuge der Eignungsprüfung nach § 14 WPG
durch die Planungsverantwortliche Stelle. Da es sich um vorhandene Daten aus
unterschiedlichsten Quellen handelt, kann die Aktualität und Vollständigkeit einzelner Karten
stark variieren. Die Darstellungen sind stets zu prüfen und gegebenenfalls durch
detailliertere Erkenntnisse im Rahmen des Prüfverfahrens zu korrigieren oder zu ergänzen.

Kartenverzeichnis

01 Siedlungsstruktur

02 Gebäudenutzung

03 Baualter Wohngebäudebestand

04 Bestehende Wärmeerzeuger

05 Nutzenergieverbrauch Bestandsgebäude

06 Wärmedichte Interpoliert

07 Wärmedichte

08 Wärmeliniendichte

09 Wärmenetzeignung von Ortsteilen

10 Potenzial energetische Sanierung Wohngebäudebestand

11 Potenzial Oberflächennahe Geothermie - Grundwasserwärme

12 Potenzial Oberflächennahe Geothermie - Erdwärmesonden

13 Potenzial Oberflächennahe Geothermie - Erdwärmekollektoren

14 Potenzial Tiefengeothermie (Malm)

15 Potenzielle Abwärmequellen und Kläranlagenstandorte

16 Potenzial Umweltwärme

17 Arbeitskarte Topografische Karte

18 Arbeitskarte Luftbild
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Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist
während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben von
parteipolitischen Informationen oder Werbemitteln. Untersagt ist gleichfalls die
Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu
einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet
werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer
Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist gestattet, die Druckschrift zur
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Die Druckschrift wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Gewähr für die Richtigkeit
und Vollständigkeit des Inhalts kann dessen ungeachtet nicht übernommen werden.
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